
Europäischer Föderalismus im Licht der Verfassungsgeschichte

meinsam,in der Schweiz gesichert durch einen (wenn auch im Detail fle-

xiblen) Proporz aus Vertretern der Deutschschweiz und der Romandie,
in der EU über den Grundmodusdes einen Kommissars je Mitgliedstaat.

Der verbissene Kampf um die Beibehaltung dieses Modus, der im Kon-

text der Beratungen um den Verfassungsvertrag und den Lissabon-Ver-

trag geführt wurde, ist anschauliches Beispiel der Bedeutung, die diesem
Prinzip der Repräsentation kultureller Diversität beigemessen wird.
Dass hier ein ganz entscheidender Unterschied zur Institutionenverfas-
sung der Vereinigten Staaten von Amerikaliegt, die — trotz erheblicher

fóderaler Unterschiede — doch von einer starken Grundhomogenitàt in
sprachlich-kultureller Hinsicht geprágt sind und sich dementsprechend
im Kontext des Präsidialsystems auch eine rein monokratisch organi-
sierte Bundesexekutive leisten kónnen, braucht hier nicht weiter ausge-

führt zu werden.

Trotz dieser Betonung einer gewissen strukturellen Ähnlichkeit

bleiben fundamentale Unterschiede bestehen, derer man sich auch be-

wusstsein sollte. Die EU-Kommission ist nicht die Exekutive des bün-

dischen Systems der EU — im Gegensatz zum Bundesrat, der ohne Zwei-

fel die Exekutive der Bundesebene im Schweizer Regierungssystem dar-

stellt. Zwar verfügt die EU-Kommission ohne Zweifel über starke Ele-
mente einer Exekutivgewalt — aber sie ist nicht der einzige Träger exeku-

tivischer Funktionen, musssich diese vielmehr mit dem Ministerrat (und

nun auch noch dem Europäischen Rat) teilen. Im Blick auf das Regie-
rungsmodell der Union lässt sich insofern letztlich eher von dem Modell
einer gesamthänderischen Regierungsgewalt sprechen, die auf mehrere

Organe aufgeteilt ist — und die enge Verzahnung und Verklammerung

von Rat und Kommission im Kontext der Komitologiestellt nur ein be-

sonders anschauliches Beispiel für diesen Befund dar.
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